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• Artikel 5 

Datenschutz 

(1) Soweit fur die Durchführung dieses Abl<ommens personcllbezoge:ne Daten zu übermitteln 

sind., sind diese Daten nach Maßgabe der innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Vertragspar­

teien zum Datenschutz und im. Einklang mit den. jeweiligen Bestimmungen der il1ternationa­

len Ablcommen, denen sie beigetreten sind, zu verarbeiten. und zu schützen. 

(2) Soweit zum Zweck der Rück:fuhrung von Personen personenbezogene Daten übermittelt 

werden, dürfen diese Informationen n.ur Folgend.es betreffe11: 

•
 

a) die Personalien der zu übergebenden Person und gegebenenfalls der Angehörigen. (Na­


'me, Vornanlc, gegebenenfalls frühere Nan1en, Spitznamen, Pseudonyme oder Aliasna­


men, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, derzeitige und jede frühere Staatsangehörig­


keit);
 

b) l)ass oder Personalausweis; 

c) sonstige amtlich ausgestellte Papiere zur eindeutigen Identifizierung der betreffenden 

Person; 

d)	 Aufenthaltsorte und Reisewege; 

sonstige zur ld.entifizierung der zu übergebenden l)erson erforderlich.c Informationen. 

(3) IJersonenbezogene Daten dürfen ausschließlich an die für die Durchführung dieses Ab­

l<ommens zuständigen Behörden und lediglich fur die Zwecke dieses Abl(ommens ü.'bern1ittelt 

und von diesell verarbeitet werd,cn. 1)ie zuständigen Bellörden der 'beiden Vertragsparteien, 

welche die Daten austauschen, stello11 sicher, dass sie sachlich richtig und notwendig sind, 

und beachten die Verhältnismäßigk:eit in Bezug auf den mit der 'Übermittlu.ng verfolgteil 

Z"vec!(. Sin.d die Daten unrichtig oder wurden sie rechtswidrig übermittelt, so sind die zustän­

digen Behörden der empfangenden Vertragspartei hiervon. unverzüglich zu unterrichten 'und 

verpflichtet, die Daten zu berichtigen oder zu löschen. Die zuständigen Behörd.en der emp­

fangendel1 Vertragspartei dürfen die Daten an :Dritte nur mit vorheriger scllriftlichcr Zustim­

•
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•	 mung der übermittelnden Vertragspartei weitergeben. Übermittelte personc11bezogeIle Date:n 

dü.rfen nur so lange gespeichert werden, wie dies rür die Zwecl(e erforderlich ist, fur welche 

sie übermittelt worden sind. 

(4) Die zuständjge:n Behörden der Vertragsparteien unterrichten sich gegen.seitig auf Antrag 

über die Verwendung der Daten und dje damit erzielten Ergebnisse. Die betroffene Person ist 

auf Verlangen von allen Daten zu 'unterrichten, die sich auf sie beziehe11, sowie von der Art 

ihrer Verwendung. 

(5) Jede Vertragspartei ist verpflichtet, die Übermittlung und den Erhalt personenbezogener 

Daten ak:tenk:undig zu machen. Die übermittelten person.cn.bezogel1en Daten sind wirksam 

gegen rechtswidrige ljbermittlung, recl1tswidrigen Zu.gang oder Miss'brauch zu. schützen. 

• 
Artikel 6 

Kosten 

Die ersuchende Vertragspartei trägt die Kosten folgender Maßnahmen: 

IZosten d.er Ü'bemahme von Personen. bis zur Grenze der ersuchten Vertragspartei,
 

I(ostcn der Durchbeförderung bis an die Grenze des Zielstaates,
 

Kostell einer R,ückübernahme nach Artik.cl 1 A.bsatz 2 und Artik.c12 Absatz 3~
 

Artikel 7 

Durchführungsbestimmungen 

(1) Die Bestim.mu.ngen zur Durchilihrung dieses Abk.o.m:mens sin.d in einem Durchflihrungs­

protokoll festgelegt, insbesondere in Bezug auf 

•
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• a) Einzelheitcl1 des Verfahrens zum Austausch von Informationen zur Rückfuhrung und, 

Durchbeförderu.ng; 

b) die fur Rücl<.führung und Durchbeförderung erforderlichen Unterlagen und Angaben; 

c) die Kostenerstattung nach. Artikel 6. 

(2) Die Vcrtragsparteien werden bei Unterzeichnun.g des Abkommens Angaben über die für 

die Bearbeitung von 'Übernahme- und Durchbeförderungsersuchen zuständigen Behörden 

sowie über die ()rtc, an denen die Übernahme und Durchbeförderung erfolgen können., aus­

tau.schen~ 

(3) Jed,e Vertragspartei unterrichtet die andere Vertragspartei unverz'üglich auf diplomati­

schem Wege über Veränderunge:n im Hinblick: auf die zuständigen Behörden. Andere Verän­

derungen werd.cn unmittelbar zwischen den zuständigen Behörden ausgetau.scht. 

• 
Artik:e18 

Weitere Verpflichtungen 

l)ie bilateralen, regionalen und internationalen Verpflichtungen beider Vertragsparteien blei­

ben vO'n d.iesem Abkommen unberührt, insbesondere Verpflichtungen aus 

dem Genfer Abkomm.cn vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellu.ng der Flüchtlinge, ge­


ändert durch d.as Protokoll von New York vom 31. Januar 1967 über die I{.echtsstellung
 

der Flüchtlinge;
 

internationalen Abk:ornmen zum Schutz der Menschenrechte, wie dem Internationalen
 

Pakt von1 16. Dezem,ber 1966 über 'bürgerliche und politisch.e Rechte;
 

internationalen Verträgen über die Auslieferung von Personen in Strafsachen.
 

•
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• Artikel 9 

Grundsatz vertrauensvoller Zusammenarbeit 

(1) Die Vertragsparteien tauschen sich regelmäßig 'ü'ber alle Fragen im Zusammenhang mit 

der Rücl<führun.g aus. 

(2) Die Vertragsparteien 'verptlichten sich, bei der Durchführung und Auslegung dieses Ab­

kom:mens eng zusanlmenzuarbciten. Etwaige Meinungsverschiedenheiten z'ur Auslegu.ng, 

Anwendung oder Durchführung dieses Abkommens werden durch. gemeinsalne Beratungen 

od.er durch Meinungsaustausch in mündlicher oder schriftlicher Form zwischen den zuständi­

gen Behörden der Vertrags.parteien beigelegt. 

• 
(3) IJie diplomatische oder konsularische Vertretung d.er Vertragspartei, bei welcher f2rsu.ch.e:n 

n.ach Artikel 1 eingehen, unterstützt die ersuchende Vertragspartei bei der :reststellung der 

Staatsangehörigkeit von Personen, die ihr IIoheitsgebiet verlassen. sollen. Elierzu leö:nnen ge­

Ineinsame AnhöruIlgen durchgeführt werden. Bei Bedarfwerden z'ur Prüfung der Staatsange­

hörigk:eit der 'betreffenden Personen Fachleute hinzugezogen. 

Artikel 10 

Inlerafttreten 

(1) Jede Vertragspartei unterrichtet die andere Vertragspartei auf diplomatischem Wegc, wenn 

die ilmerstaatlic11en Voraussetzungen für das Inlerafttreten. dieses Abk.ommens erfUllt sind. 

(2) Dieses Abk:olnmen tritt dreißig 1'age nach. der letzten, auf diplomatischem Wege erfolgten 

Notifikatio:n in Krall, mit denen die V'ertragsparteiel1 einander mitgeteilt haben, dass die je­

weiligen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. 

•
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Artikel II
 

Geltungsdauer, Suspendierung und Kündigung
 

(1) Dieses Abkommen wird aufunbestimmte Zeit geschlossen~ 

(2) Jede Vertragspartei kann nach vorheriger Konsultation mit der anderen Vertragspartei 

dieses Abkommen aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder öffentlichen Gesundheit ganz 

oder teilweise suspendieren~ Die andere Vertragspartei ist von der Suspendierung unverzüg­

lich schriftlich zu unterrichten~ Die Suspendierung wird mit Zugang der Notifikation wirk­

sam. 

(3) Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen jederzeit durch Notifikation kündigen. Die 

Kündigung wird am neunzigsten Tag nach dem Zugang der "Notifikation wirksam. 

Geschehen zu Berlin am 14. Juli 2008 in zwei Urschriften, jede in deutscher und arabischer 

Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist~ 

Für die Regierung der Für die Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland Arabischen Republik Syrien, 



•
 

Protokoll
 

zur Durchführung des Abk:0111mens
 

zwischen
 

• der Regierung der B'undesrepublil( Deutschland
 

und
 

der Regierung der Arabischen l{epublik Syrien
 

über
 

die Rückführung von illegal aufuältigen Personen
 

•
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• Die Regierung der Bundesrepublik~:Deutscll1and 

und 

die Regierung der Arabischen Republik: Syrien, 

im Folgenden "V'ertragsparteien" genannt ­

in deIn Wunsch, das Abkommen zwischen der Regierung der BundesrepulJlik Deutschland 

und der Regielung der Arabischen "Rcpublil{ Syrien über die !<..ücl(flihrung von illegal aufl1äl­

tigen Personen durchzuführen ­

sind wie folgt überein.gekommen: 

• 
Artil(cl 1 

Nachweis der Staatsangehörigl(cit 

Die Staatsangehörigkeit wird durch Vorlage der folgenden Dokumente nachgewiesen: 

gültiger Pass jeder Art,
 

gültiges Seefahrtsbuch,
 

gültiger Personalausweis.
 

Legen die zuständigen Behörden der Vertragsparteien eines dieser I)oku.mente vor, so erlcen­

nen die Bch.örden der anderen Vertragspartei die Staatsangehörigkeit der betreffend.en Person 

an, ohne dass es weiterer Prüfungen bedarf. 

•
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• Artike12 

Glaubhaftmachung der Staatsangehörigkeit 

(1) Die Staatsangchärigl<cit kann ins'beso:ndere anhalld folgender Dok:umente glaub11aft ge­

macht werden.: 

•
 

Original oder Kopie eines ungültigen Passes oder eines ungültigen Seefahrtsbuchs oder
 

eines ungültigen I1ersonalausweises,
 

Kopie eines gültigen Passes oder eines gültigen Seefahrtsbuchs oder eines gültigen l>er­


sonalausweises,
 

Original oder I(opie eitler Bescheinigung aus Gebu.1is-, Heirats- oder Sterberegistern
 

od.er eines Aufenthaltstitels,
 

Original oder Kopie eines Wehrpasses,
 

Original oder K.opie eines Reisedol<um.ents mit Angabe d.er Staatsangehärigk.eit des In­


habers,
 

Original oder K.opie einer Fahrerlaubnis,
 

Original oder l<.opie einer Geburtsurl<un.de,
 

Zeugenaussagen,
 

Sprache der betreffenden Person,
 

Angaben der rückzu.fuhrend.en. Perso:n,
 

Vergleich von Fil1gerabdrücken.
 

In diesenl Fall gilt die betreffende })erson als Staatsangehöriger der ersuchten Vertragspartei, 

sofern diese das nicht widerlegt. 

(2) Gilt die betreffende Person nach Absatz 1 als Staatsangehöriger der ersuchten Vertrags­

partei, so stellt d.ic diplomatische od.er konsularische Vertretung der ersuchten Vertragspartei 

auf Antrag der zuständigen Behörde der ersuchenden Vertragspartei unverzüglich eil1 Reise­

doku.ment rur die betreffende Person aus. 

•
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• 
Artikel 3 

Anhörungen 

(1) Lässt sich die Staatsa:ngehärigkeit der Person auf der Grundlage der vorgelegten Doku­

mente nicht nachweisen oder glaubhaft ·machen, so fuhrt die diplomatisch.e oder konsularische 

Vertretung der ersuchten Vertragspartei auf Antrag dcr zu.ständigen Behörde der ersuch.end.en 

Vertragspartei unverzüglich eine Anhörung der betreffenden Person durch. 

(2) I{ann die Staatsallgehörigkeit der rückzuflihrendc:n Person währel1d der Anhörung über­

zeugend glaubhaft gemacht werden, so stellt die diplomatische od.cr k.onsularische Vertretung 

nach erfolgter Genehtl1igung durch die zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei un­

verzüglich ein Reiscdokument aus. 

(3) Erachten die zustäl1digen Behörden der ersuchenden Vertragspartei dies rur D.otwendig, 

•	 können sie zur Feststellung der Staatsangehörigkeit der Person um eine gemeinsame Anhö­

rung bitten. Zu dieseln Zweck:. können die beiden d.urell ihre je'weiligen zustän.digen Behörden 

vcrtretcl1en Vertragsparteien Experten benennen. Kanll die Staatsangehärigk:eit glaub.haft ge­

macht werden, so stellt die zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei un.verzüglich ein 

l~eisedokument aus. 

(4) Die zuständigen Behördel1 der beiden Vertragsparteien legen die Durchftih:rul1g, die l(oll­

krete:n Kriterien und die Verfahrensabläufe gern_einsamer Anhörungen einvernehmlich. fest. 

Zu dicsem Zweck. benenne:n sie ihre jeweiligen Experten. 

•
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• Artike14 

tibemahmeersuchen rur eigene Staatsan.gehörige 

1st die zuständige Behörde der ersuchenden Vertragspartei eIer Auffassung, dass dje betref­

fende Person die Staatsangehörigkeit der ersuchten Vertragspartei besitzt (Artikel 1 Absatz 1 

(les Abk:omme:ns), so 'übermittelt sie der zuständigen Behörde der ersuchten Vertragspartei in 

schriftlicher F'orm folgende Angaben zur Person des Betreffenden, soweit vcrfugbar: 

•
 

Vor- und Zunamen, gegebenen.falls Geburtsname,
 

Geburtsdatum und Geburtsort,
 

letzte bek.a.nnte Anschrift im Holleitsgebiet der ersuchten Vertragspartei,
 

Angaben zum Pass oder Reiseersatzdok:ument (Serienn.ummer, Ort u:nd Datum der Aus­


stellung, GÜltigkeitszeitrau.m, ausstellende Beh.örde),
 

neueres Foto der betreffenden Person,
 

l~ingerabdrück.e der betreffenden l)erson,
 

sonstige lJnterlagen zum Nachweis der Staatsangellörigl(cit der betreffe11dcn Person,
 

Informationen über eine etwa D.otwendige spezielle medizil1ische Behandlu:ng der be­


troffenen l)erson mit deren Einverständnis,
 

Informationen über sonstige im Einzelfall'bei der Ü'bergabe erforderliche SC11Utz- und
 

SicherheitsmaLinahmen.
 

ArtikelS 

G1Jemahmeersuchen für Drittstaatsangehörige und staatenlose Personen 

(1) Übemahmeersuchen im Sinne von Artikel 2 des Abkommens (Drittstaatsangehörige und 

staatenlose Persone.n) enthalten die Informationen n.ach Artil<cl 4, soweit die zuständige Be­

hörde der ersuchenden Vertragspartei über sie verfügt. 

•
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• (2) Der Nachweis des Aufenthalts wird durch folgende Dok~umente erbracht: 

a) auf deutschem Hoheitsgebiet: 

... gültiger Aufenthaltstitel, 

- Reiseausweis fur Flü.chtlinge gemäß dem Abk:ommen vom 28~ Ju.li 1951 ü.ber die 

Rechtsstellung d.er Flüchtlinge, 

- Reiseausweis für Ausländer, 

- Reiseausweis für Staatenlose gemäß ·Übereinkam.rn.en vom 28. Septern.ber 1954 über 

die Rechtsstellung der Staatenlosen, 

- Visum mit Einreisestempel, 

- .Fingerabdrücke. 

b) auf syrischem IIoheitsgebiet: 

• 
- I~eisedokumel1t für palästinensische Flüchtlinge, 

... I<-egistrierungskarte der UNWRA-Behärde in Syrien, 

- gültiger Aufenthaltstitel, 

- Visu.:rn mit Einreisestempel, 

.... Aufenthaltstitel fur staatenlose Persanc'n, 

- Aufent11altstitel für Drittstaatsangehärige, 

- :FingerabdrUc](c, 

... ein beglaubigtes, vom Mukthar ausgestelltes Doku:mcnt, wonach die genannte Person 

in Syrien wohnhaft ist. 

(3) Der Aufenthalt kann anhand einer Kopie eines der oben genannten I)okuill.cnte glaubh.aft 

gemacht werden. 

(4) l::{ür die Durchführung des Abkommens bezeichn.et der Ausdruck "Flüchtling" alle Perso­

nen, denen nach dem Ablcommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 

•
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•	 geändert durch das Protok:oll von New York vom. 31. Janu.ar 1967 'über die l{echtsstellung d.er 

Flüchtlinge, die F"'lü.chtlillgseigensch.aft zuerkannt w·urde. 

(5) I)ie Einreise gemä.ß Artikel 2 Absatz 2 des Abkommens kann belegt werden durch: 

Ausreisestempel der Behörden der ersuchten Vertragspartei in Reisedokumerltcn, 

Vermerlce von Behörden der ersuchtell Vertragspartei in Reisedok:umenten, 

FahIkarten, Flug- oder Schiffstick:cts, die den. Reiseweg aus dem 110heitsgelJiet d.er er­

suchten Vertragspartei belegen. 

Artikel 6 

Durchbeförderun.gsers·uchen 

• 
(1) Alle Durchbeforderungsersu.chen w·erd.en entsprechend Artik.cl 5 schriftlich vorgelegt und 

enthalten folgende A:ngaben, soweit die zuständige .Behörde der Vertragspartei über sie ver­

a) Vor- und Zunamen, gegebene:nfalls Geburtsname,
 

b) Geburtsdatum und Geburtsort,
 

c) Staatsal1gehörigkeit (mit Ausnahme staatenloser Personen),
 

d) letzte bek:annte Anschrift im Hoheitsgebiet des Zielstaats,
 

e) Art, Seriennummer, Gültigkeitszeitraumdes Passes oder eines sonstigen l{eisedoku­


ments, .Angaben zur ausstellenden Behörcle des Passes oder eines .Aufenthaltstitels so­

wie ein Foto der betreffenden I)erson, Kopie des Dokuments oder des l\ufenthaltstitels, 

f) Infoffi1ationen über eine etwa notwendige spezielle m.edizinische Behandlung der be­

troffenen Person mit deren Einverständnis, 

g) Informationen. über sonstige irn Einzelfall bei der Übergabe erforderliche Schutz- und. 

Sicherheitsmaßnahmen. 

•
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•	 (2) Die zuständige Behörd.e der ersuchten Vertragspartei ist zu einer schriftlichen Antwort 

inner11alb von dreißig Tagen nach Eingang des Ersuchens verpflichtet 

(3) Stimmt die zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei dem Ersuche11 zu, muss die 

I)urcl1bcförderung innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Atltwort erfolgen. 

(4) Der genaue Zeitpunkt sowie die Modalitäten der Rückftihrung u.nd Durchbeförderung 

(Flugnummer, Abflug- und Anl(lLnftszeiten, Angaben zu möglichen Beglcitpersonc11) werd.en 

unmittelbar zwischen der zuständigen Behörde der ersucherlden Vertragspartei und der z'u­

ständigen Behörde der ersuchten. Vertragspartei vereinbart. 

Artike17 

Kosten 

.Falls eine Vertragspartei I(osten verauslagt, die die an.dere Vertragspartei gemäß Artikel 6 des 

•	 Abkommens zu tragen hat, sind diese Kosten innerhalb von sechzig Tagen nach Vorlage der 

Rechnu:ng auf das Konto der anderen V'ertragspartei z'u ü.berweisell« 

Artikel 8 

Schlussbestimmu,ngen 

(1) Dieses Durchfuhrungsprotokoll tritt z'um selben Zeitpunkt wie das A'bkommen in I<raft. 

(2) Änd,erungen dieses Protokolls k~önnen durch das Bundesministerium des Innem der Bun­

desrepublik Deutschlan.d und das Innen.ministerium der Arabischen Republilc Syrien gemein­

sam. 'beschlossen werden. 

•
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Geschehen zu Berlin am 14~ Juli 2008 in zwei Urschriften, jede in deutscher und arabischer 

Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichennaßen verbindlich ist« 

Für die Regierung der Für die Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland Arabischen Republik Syrien 


